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Preisblatt Fernwärme 

 

 

Arbeiten an der Kundenanlage 

 in der Fernwärmeversorgung 

Gültig ab 01.01.2024 

€ netto € inkl. 19 % USt. 

1. Inbetriebsetzung (nicht bei einem Neu-
anschluss) 

a) bis DN 25 

b) bis DN 50 

c) über DN 50 und Messstrecken 

195,00 

240,00 

nach Aufwand 

232,05 

285,60 

nach Aufwand 

2. Verlust/Beschädigung eines Zählers 

a) Zähler 

b) Montagekosten bis DN 25 

c) Montagekosten bis DN 50 

 

Zeitwert 

150,00 

180,00 

 

Zeitwert 

178,50 

214,20 

3. Einsatz Kundendienst 

a) Anfahrpauschale während der üblichen Arbeitszeit 

b) Anfahrpauschale außerhalb der üblichen Arbeitszeit 

c) Einsatz während der Arbeitszeit (7:00-15:45 Uhr) 
je 5 Minuten 

d) Einsatz außerhalb der Arbeitszeit je 5 Minuten 

 
 

 60,00 
 

150,00 
 
 

 5,60 
 

 6,60 

 
 

 71,40 
 

178,50 
 
 

 6,66 
 

 7,85 

4. Nachprüfung der Messeinrichtung  
auf Wunsch des Kunden bei Einhaltung  
der gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen 

Prüfkosten je Zähler QN 0,6 – QN 2,5 
einschl. Ein- und Ausbau 

Prüfkosten je Zähler QN 3,5 – QN 10,0 
einschl. Ein- und Ausbau 

Prüfkosten je Zähler QN 15,0 – QN 40,0 
einschl. Ein- und Ausbau 

Prüfkosten je Zähler > QN 40,0 

 
 
 
 
 

595,00 
 
 

670,00 
 
 

920,00 
 

auf Anfrage 

 
 
 
 
 

708,30 
 
 

797,30 
 
 

1.094,80 
 

auf Anfrage 

5. Zahlungsverzug  

Kosten je Mahnung 

Bei einem Abbruchversuch ohne ausreichende 
Kontodeckung werden Ihnen die anfallenden 
Bankgebühren weiterverrechnet. 

 

3,50 

 

 

6. Inkassokosten  

Einsatz des Außendienstes zum Inkasso 21,01 25,00 
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7. Unterbrechung der Versorgung  

Sperrung eines Fernwärmezählers 

 

110,00 

 

130,90 

8. Wiederherstellung der Versorgung 

Öffnen eines Fernwärmezählers 110,00 130,90 

9. Setzen eines mechanischen Reglers 

          (8 Wochen frei) danach 

          bei Störungen, wenn erforderlich 

195,00 

100,00 

 

 

232,05 

119,00 

 

 

 

Maßgeblich für die Berechnung der Umsatzsteuer ist der Zeitpunkt der Arbeitsausführung. 


